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BETRIFFT Anfrage Cornelia Tschabold, EVP, betreffend Betriebszeiten des Freibades Eselriet;  

Beantwortung des Vorstosses; Verabschiedung zu Handen des Grossen Gemeindera-
tes 
 

 
 

 

VORSTOSS 
 
Gemeinderätin Cornelia Tschabold, EVP, reicht mit Schreiben vom 21. September 2020 nachfolgende Anfrage 
beim Büro des Grossen Gemeinderates ein (GGR-Geschäft-Nr. 2020/095): 
 
Der Stadtrat wird angefragt zu prüfen, ob das Freibad Eselriet in Zukunft bis jeweils Mitte September geöffnet 
werden kann. 

BEGRÜNDUNG 

Am 8. September dieses Jahres stand ich bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen 
mit Erstaunen vor den geschlossenen Türen unseres Freibades. Dass das Bad bereits geschlossen sein könn-
te, auf diesen Gedanken war ich nicht gekommen. Ich war in diesem Moment auch nicht die einzige Person, 
die vergeblich Einlass begehrte. 

Auch in den kommenden Jahren stehen die Chancen gut, dass noch bis Mitte September sommerliches Wet-
ter herrscht, das zu einem Freibadbesuch einlädt. Ich würde es daher begrüssen, wenn die Betriebszeit des 
Bades um eine Woche verlängert würde (entsprechend der Betriebszeiten der umliegenden Bäder). 

Noch eine Anmerkung: Einmal (soweit ich mich erinnere war es 1991) dauerte die sommerliche Witterung bis 
zum Ende des Monats September an. Damals konnte die Bevölkerung ganz unbürokratisch das Freibad über 
die offizielle Betriebszeit hinaus nutzen. Die Kassen waren nicht besetzt, aber der Zugang offen. 

Ich danke dem Stadtrat für die Prüfung meiner Anfrage. 
 
URHEBER:  Gemeinderätin Cornelia Tschabold, EVP 
   
MITUNTERZEICHNENDE:  keine 
   
EINGANG RATSBÜRO:   22.09.2020 
   
FRIST:  22.12.2020 
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DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON  

ANTWORTET WIE FOLGT: 

VORBEMERKUNG 

Der Stadtrat hat Verständnis für das in der Anfrage eingebrachte Anliegen. Insbesondere in diesem Jahr zeigte 
sich der Spätsommer im September von seiner schönsten Seite. Bei diesen Wetterbedingungen ist bei einem 
Teil der Bevölkerung das Bedürfnis nach einem «Sprung ins Wasser» da. Der Stadtrat pflichtet Gemeinderätin 
Cornelia Tschabold bei, dass sich die sommerlichen Temperaturen aufgrund der klimatischen Bedingungen in 
Zukunft wohl vermehrt in die Herbstmonate hineinziehen dürften.  

BESCHLUSS STADTRAT AUSDEHNUNG DER WINTERÖFFNUNGSZEITEN VOM 4. MAI 2017 

Eine Verlängerung der Sommersaison ist aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 4. Mai 2017 (SRB-Nr. 2017-
75) aus betrieblichen und technischen Gründen nicht mehr möglich. Die aktuelle Eis- und Freibadinfrastruktur 
ist so aufgebaut, dass die Eisaufaufbereitung und –kühlung über das Badwasser gespiesen wird. Diese Tatsa-
che lässt folglich keinen parallelen Sommer- und Winterbetrieb im Sportzentrum zu. Zudem sind für die Um-
stellung von Sommer- auf Winterbetrieb zwei Wochen einzuberechnen. Mit dem erwähnten Beschluss ent-
schied der Stadtrat unter Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile die Wintersaisonöffnungszeiten für die Ver-
eine im Herbst um drei Wochen vorzuverlegen und im Frühjahr um eine Woche auszudehnen. Der Stadtrats-
beschluss vom 4. Mai 2017 ist dieser Antwort beigefügt. 

SOMMER-SAISONENDE 2020 

Die Schliessung des Freibads im Herbst 2020 erfolgte aufgrund der diesjährigen Konstellation der Kalenderda-
ten verhältnismässig früh. Ausgehend vom mittleren Herbstferienwochenende wird jeweils das Sommer-
Saisonende berechnet. Die Herbstferien dauerten in diesem Jahr vom 5. bis 16. Oktober 2020 (Mittleres Wo-
chenende = 10./11. Oktober 2020 = Start ordentliche Wintersaison). Demnach lag der diesjährige Saison-
schluss ausnahmsweise auch zwei Wochen vor dem Buss- und Bettag.  

Saisonschluss Sommer: Start Wintersaison für Vereine: Start Wintersaison:  
5./6. September 2020  19./20. September 2020 10./11. Oktober 2020 

 (+ 2 Wochen*) (+ 3 Wochen)  

* Zwischen Saisonabschluss Sommer und Start des Eisbetriebs sind aus betrieblichen Gründen mindestens zwei Wochen notwendig 
(Rückbau Sommerbetrieb und Aufbau Winterbetrieb inkl. Eis).  

AUSBLICK SOMMER-SAISONENDE 2021 

Im nächsten Jahr sind die Herbstferien vom 11. bis 22. Oktober 2021 terminiert, wonach der Saisonschluss im 
Jahr 2021 gegen Mitte September und somit eine Woche vor dem Buss- und Bettag zu liegen kommen wird. 
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INVESTITIONSPLANUNG (IAFP 2022 – 2026) 

Dem aktuellen Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2022 – 2026 kann entnommen werden, dass ab 
2023 im Sportzentrum die Beckensanierung inkl. Erneuerung der Schwimmbadtechnik geplant ist. Im Rahmen 
dieser Sanierung wird sich die Frage stellen, ob die Eisbahnrückkühlung weiterhin über das Freibadwasser 
oder zukünftig über einen Kühlturm erfolgen soll. Die Rückkühlung über einen Kühlturm hätte insbesondere 
den Vorteil, dass der Sommer- und Winterbetrieb parallel und unabhängig voneinander geführt werden könnte. 
Dadurch könnten die Saisonzeiten (Sommer und Winter) zumindest aus technischer Sicht grundsätzlich ange-
passt werden. Die im aktuellen IAFP eingestellten Zahlen beruhen auf einer Variante mit Kühlturm. Welche 
Variante schliesslich weiterverfolgt wird und ob ein paralleler Betrieb überhaupt angestrebt werden soll, ist 
unter Berücksichtigung aller Faktoren (insbesondere auch der personellen Ressourcen) durch die zuständigen 
Organe (Stadtrat, Grosser Gemeinderat, eventuell Stimmvolk) zu gegebener Zeit zu entscheiden. 

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON 

AUF ANTRAG DES RESSORTS HOCHBAU 

BESCHLIESST: 
 
1. Die vorstehende Antwort wird zu Handen des Grossen Gemeinderates verabschiedet. 

2. Als zuständiger Referent für allfällige Auskünfte wird der Stadtrat Ressort Hochbau, Marco Nuzzi, be-
zeichnet. 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat  

(zur Weiterleitung an den Grossen Gemeinderat, unter Beilage von SRB-Nr. 2017-75 vom 4. Mai 
2017) 

b. Abteilung Hochbau 

 

Stadtrat Illnau-Effretikon 
 

Ueli Müller  Peter Wettstein 
Stadtpräsident  Stadtschreiber 
 

Versandt am: 23.11.2020  
 
 
  

 


